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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.09.2000 

Geschäftszahl 

2000/16/0331 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 98/16/0029 E 20. August 1998 RS 1 

Stammrechtssatz 

Nach stRsp des VwGH setzt das Tatbestandsmerkmal der Rückgängigmachung voraus, daß der Verkäufer damit 
jene Verfügungsmacht wiedererlangt, die er vor Vertragsabschluß hatte. Eine solche Rückgängigmachung liegt 
dann nicht vor, wenn ein Vertrag zwar formell, aber nur zu dem Zweck aufgehoben wird, gleichzeitig das 
Grundstück auf eine vom Käufer ausgesuchte andere Person zu übertragen. 


